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Zahnärztlicher Notfalldienst, Tel. 0711/7877712.

Augenärztlicher Notdienst 
Tel. 116 117 (bundeseinheitliche Rufnummer)

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit 
Hals–, Nasen–, Ohrenerkrankungen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 – 20 Uhr in der  
HNO–Notfallpraxis an der HNO–Klinik im Klinikum am Gesund-
brunnen, Am Gesundbrunnen 20 – 26, Heilbronn, ohne Vor - 
an meldung.

Renten-Sprechtag im Rathaus Schwaigern
Immer am 3. Montag 13 – 16 Uhr und 3. Dienstag 14 – 18 Uhr 
im Monat im Bürgerbüro. Beratung, Antragstellung und Unter-
stützung bei Rentenangelegenheiten durch einen Versicherten-
berater der Deutschen Rentenversicherung. 
Anmeldung: Gesa Kress, Tel. 2128, gesa.kress@schwaigern.de

JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld
Mo. – Fr. 11 – 17 Uhr (außer in den Ferien), Stettener Str. 1 
(im Bahnhof), Tel. 8129561.

Diakoniestation Leintal
Zeppelinstr. 33, Schwaigern. – Häusliche Krankenpflege rund 
um die Uhr, Nachbarschaftshilfe, hauswirtschaftl. Versorgung,  
Essen auf Rädern, Tel. 97300, 
– IAV–Stelle, Tel. 973011 
–  Außensprechstunde der Diak. Bezirksstelle jeden Mittwoch 
von 10.00 – 12.00 Uhr, Tel. 973019. Kostenlose Beratung in 
persönlichen, sozialen oder finanziellen Fragen. 

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Betreuung in Grund– und Behandlungspflege, Nachbarschafts-
hilfe und hauswirtschaftl. Versorgung, Essen auf Rädern;
Lindenstraße 7, Schwaigern, Tel. 920100, Fax 920102.

Ökumenischer Hospizdienst Leintal 
Ehrenamtlicher Einsatz geschulter Hospizhelfer/-innen für
– Besuche und Sitzwachen bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen – Unterstützung von Angehörigen und Freunden. 
Kontakt. Petra Flake, Koordinatorin, Zeppelinstr. 33, 
Schwaigern, Hospiz-Tel. 973012, Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr und 
Mi. + Do. 15 – 17 Uhr.

Suchtberatung
Sprechstunde bei der Suchtkrankenhilfe immer am 1. Freitag 
des Monats, 17 – 19 Uhr, im ASB-Haus für Pflege und Gesund-
heit, Zeppelinstr. 20 – 22 im 1. OG. Infotelefon 07138/9861068.

Psychologische Beratungsstelle
Sprechstunden für Erziehungsberatung in der Diakoniestation 
Leintal, Zeppelinstr. 33, Schwaigern. Terminabsprache unter 
Tel. 07131/964420, Kreisdiakonieverband Heilbronn.

Stadtverwaltung Schwaigern 
info@schwaigern.de, amtsblatt@schwaigern.de, 
www.schwaigern.de
Zentrale  21-0
Geänderte Öffnungszeiten der Stadtverwaltung  
aus  aktuellem Anlass: (infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2, Corona) 
Montag bis Freitag  .................................08.00 – 12.00 Uhr                                                                      
Montag, Dienstag, Donnerstag  .................14.00 – 16.00 Uhr
FEUERWEHR Notruf 112 
POLIZEI Notruf 110 
Polizeiposten Leintal (7.30 – 16.30 Uhr) 810630 
Polizeirevier Lauffen 07133/2090
UNFALLRETTUNGSDIENSTE 
Notruf 112 
Krankentransport (mit Mobiltelefon 07131-19222) 19222
BEREITSCHAFTSDIENSTE bei:
Stromausfall: EnBW Regional AG 0800/3629477
Störung der Wasserversorgung:  
Schwaigern, Stetten, Niederhofen 0172/6330059 
Massenbach (Störung, Notdienst) 07264/9176-99 
Massenbach (Service) 07264/9176-0
Störung der Gasversorgung: 
Stadtwerke Heilbronn 07131/56-2562 
Nach Dienstschluss 07131/56-2588

Corona
Hotline für Fragen zu konkreten Verdachts- oder Krankheits-
fällen oder zur Kontaktpersonenermittlung: Gesundheitsamt 
07131/994-100, Montag – Freitag 8 – 12 Uhr, Montag –  
Donnerstag 13.30 – 16 Uhr.
Ansprechpartner für medizinische Fragen, beim Auftreten von 
Symptomen und für Tests auf COVID-19 sind weiterhin die 
Hausärzte. Außerhalb deren Praxiszeiten: ärztlicher Bereit-
schaftsdienst 116 117.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
– Montag bis Freitag 19.00 – 22.00 Uhr
– Samstag, Sonntag, Feiertag 08.00 – 22.00 Uhr
Tel. 116 117 (bundeseinheitliche Rufnummer)
oder  Notfallpraxis Brackenheim im Krankenhaus (Neubau)
Direktwahl: 07135/9360821
Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim

– Montag bis Sonntag ab 22.00 Uhr
Notaufnahme Klinik am Gesundbrunnen Heilbronn
(keine Voranmeldung möglich)

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 
Montag bis Freitag von 19 bis 22 Uhr in der Kinderklinik  
Heilbronn (keine Voranmeldung möglich). 
Außerhalb  dieser Öffnungszeiten über die Rettungsleitstelle  
Heilbronn, Tel. 19222.
– Am Wochenende und an Feiertagen von 8.00 bis 22.00  Uhr in 
der Kinderklinik Heilbronn Am Gesundbrunnen (keine Voran-
meldung möglich). Außerhalb dieser Öffnungszeiten über die  
Rettungsleitstelle Heilbronn, Tel. 19222.

Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten (nur für gesetz-
lich Versicherte): 0711-96589700 oder docdirekt.de
Montag bis Freitag 9.00 – 19.00 Uhr
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Notdienst der Apotheken
29.01.  Brunnen-Apotheke, Heilbronner Str. 60, 
   74211 Leingarten, Tel. 07131/90670
30.01.  Burg-Apotheke, Gartenstr. 12, 
   75056 Sulzfeld, Tel. 07269/292
31.01.  Schäfer-Apotheke, Brettener Str. 34, 
   75031 Eppingen, Tel. 07262/4393
01.02.  Leintal-Apotheke, Eppinger Str. 20/1, 
   74211 Leingarten, Tel. 07131/902090
02.02.  Hubertus-Apotheke, Kronenstr. 7, 
   75057 Kürnbach, Tel. 07258/92376
03.02.  Stromberg-Apotheke, Weilerer Str. 6, 
   74374 Zaberfeld, Tel. 07046/930123
04.02.  Rosen-Apotheke, Brettener Str. 36, 
   75031 Eppingen, Tel. 07262/1858

          Maskenübersicht

Erweiterte Maskenpflicht seit dem 25. Januar 
2021
Durch die Corona-Pandemie (SARS-CoV-2-Pandemie) und die 
durch das Virus ausgelösten Covid-19-Erkrankungen hat sich 
unser Alltag stark verändert. Eine der offensichtlichsten Ver-
änderungen entsteht dabei durch die inzwischen bestehende 
Maskenpflicht in vielen Bereichen. 
Durch das Tragen der  Masken können Bürgerinnen und Bürger 
ihren Beitrag zur Vermeidung der ungehinderten Verbreitung 
des sogenannten „Coronavirus“ (SARS-CoV-2) leisten. 
Dadurch soll die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch 
und in Folge das Risiko einer möglichen Infektion reduziert 
werden.

    Maskenübersicht

29.01.  Gemeinderatssitzung, Horst-Haug-Halle 18 Uhr ABGESAGT: 
31.01.-04.02.  Stettener Bibeltage, 
     ev. Kirchengemeinde Stetten
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Was ändert sich ab dem 25. Januar an der Maskenpflicht?
In einigen Bereichen muss künftig eine medizinische Maske, 
statt der bisherigen „Alltagsmaske“ getragen werden. Unter 
medizinischen Masken sind OP-Masken (DIN EN 14683:2019-
10) oder FFP2 (DIN EN 149:2001) respektive Masken der Nor-
men KN95/N95 zu verstehen.
–   Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, ins-

besondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen,  
Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und 
Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der 
Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und 
Flughafengebäuden.

–   In Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger human-
medizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes.

–   Im Einzelhandel
–   In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten.
–  Während Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung.
–   Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist 

nur mit FFP2-Maske respektive KN95- oder N95-Masken 
erlaubt.

–   Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiter Alltags-
masken tragen.

–    Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind weiter von der  
Maskenpflicht ausgenommen.

KVV richtet Shuttle-Busse zu den Impfzentren 
Heidelsheim und Sulzfeld ein
Die Kreisimpfzentren (KIZ) in Bruchsal-Heidelsheim und Sulz-
feld nahmen am Freitag, 22. Januar, ihren Betrieb auf. Diese 
sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wird Shuttle-Busse zu den 
beiden Standorten anbieten. Das Fahrplanangebot wurde auf 
die Öffnungszeiten der Impfzentren ausgerichtet.
In Abstimmung mit dem Landkreis Karlsruhe und zwei Ver-
kehrsunternehmen wurden Busverkehre eingerichtet, welche 
die Fahrgäste von den Bahnhöfen Bruchsal beziehungsweise 
Sulzfeld bis in die unmittelbare Nähe der Eingänge der beiden 
KIZ bringen und dort wieder abholen. In Heidelsheim hat der 
Landkreis das Impfzentrum im ehemaligen Praktiker-Markt er-
richtet, in Sulzfeld befindet sich die Einrichtung in der  
früheren E.G.O-Halle.
In den ersten beiden Wochen (22. Januar bis einschließlich  
5. Februar) ist das Fahrtangebot aufgrund der eingeschränkten 
Öffnungszeiten der KIZ auf die Betriebstage mittwochs,  
freitags und sonntags begrenzt. Für die Zeit nach dem  
5. Februar werden die Fahrpläne dann den Betriebszeiten in 
den Impfzentren entsprechend angepasst. Der KVV wird seine 
Fahrgäste rechtzeitig über die Änderungen bei Fahrplan und 
Öffnungszeiten informieren, so dass den jeweiligen Fahrt- 
wünschen entsprochen werden kann.
Die Abfahrten zum Impfzentrum Heidelsheim erfolgen seit  
Freitag, 22. Januar, am Bahnhof Bruchsal (Steig 1 im hinteren 
Bereich) jeweils zur vollen und halben Stunde. Damit sind auch 
zeitnahe Übergänge von den Stadtbahnen der Linien S31 und 
S32 von Odenheim beziehungsweise Menzingen gegeben. Ohne 
Zwischenhalt wird nach zehn Minuten Fahrzeit das Impf- 
zentrum im ehemaligen Praktiker-Markt erreicht. Die Rückfahr-
ten von dort erfolgen jeweils zu den Minuten :10 und :40. 
Mittwochs und sonntags findet die erste Hinfahrt ab Bahnhof 
Bruchsal um 8.00 Uhr und die letzte Rückfahrt am Impf- 
zentrum um 13.10 Uhr statt. Freitags geht es um 12.00 Uhr am 
Bahnhof Bruchsal los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum 
startet um 17:10 Uhr.
Vom Bahnhof Sulzfeld fahren die Busse jeweils zu den Minuten 
:28 und :48 ab und erreichen sechs Minuten später das Impf-
zentrum im Ort. Damit sind kurze Übergänge von den zur Mi-
nute :23 und :43 ankommenden Stadtbahnen der Linie S4 von 
Bretten geschaffen. Die Rückfahrten am Impfzentrum starten 
zu den Minuten :03 und :23. Dadurch sind ebenfalls attraktive 
Umstiege auf die Stadtbahnen in Richtung Bretten gegeben 
sind. Diese fahren am Bahnhof zu den Minuten :15 und :36 ab. 

Mittwochs und sonntags ist die erste Hinfahrt ab Sulzfeld 
Bahnhof um 7.48 Uhr, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum 
erfolgt um 13.03 Uhr. Freitags geht es um 11.48 Uhr am Bahn-
hof Sulzfeld los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum startet 
um 17.03 Uhr.
Infos zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Shuttle-Busse 
können auch über die elektronische Fahrplanauskunft auf der 
KVV-Website unter kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft ab- 
gerufen werden.
Für die Fahrt mit den Shuttle-Bussen zu den KIZ wird ein  
gültiger KVV-Fahrschein benötigt. In den Shuttle-Bussen gilt 
– wie im gesamten ÖPNV – eine Maskenpflicht.
Weitere Informationen zu den Kreisimpfzentren gibt es unter 
landkreis-karlsruhe.de.

Kreisimpfzentrum in Betrieb gegangen
Zunächst nur wenige Impfungen
Das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Landkreises Heilbronn in der 
Tiefenbachhalle in Ilsfeld-Auenstein hat am Freitag,  
22. Januar 2021, den Betrieb aufgenommen. Rund 300 Perso-
nen erhielten ihre Erstimpfung. Parallel dazu sind mobile Impf-
teams unterwegs, die Bewohner und Mitarbeitende der Alten- 
und Pflegeheimen impfen. Außerdem werden auch die Kran-
kenhäuser im Stadt- und Landkreis Heilbronn mit Impfstoff aus 
dem KIZ versorgt, um besonders gefährdete Kräfte, wie bei-
spielsweise Personal auf den Corona-Stationen, impfen zu 
können.
Da derzeit nur wenig Impfstoff an die Impfzentren geliefert 
werden konnte, ist auch im KIZ zunächst nur ein eingeschränk-
ter Betrieb möglich. In der Anfangsphase können ab 5. Februar 
wöchentlich freitags 150 Erstimpfungen durchgeführt werden.
Alle Termine bis zum 19. Februar sind bereits ausgebucht. 
Sobald mit weiteren Impfstofflieferungen gerechnet werden 
kann, werden weitere Termine vergeben.
Die Terminvergabe für die Kreisimpfzentren wie auch die  
zentralen Impfzentren (ZIZ) erfolgt landesweit einheitlich über 
die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eingerichte-
ten Telefon-Hotline unter der Nummer 116117, online über die 
zentrale Webseite www.impfterminservice.de oder über die App 
„116117“. Gebucht werden können dort Termine für alle KIZ 
und ZIZ in ganz Baden-Württemberg. Einwohner des Land- 
kreises Heilbronn können also auch versuchen, einen Termin in 
den umliegenden KIZ in Heilbronn, Ludwigsburg, Mosbach, 
Öhringen oder Sulzfeld zu bekommen.
Unbedingt zu beachten ist: Der Landkreis Heilbronn selbst hat 
keinen Einfluss auf die Vergabe der Termine. Es können keine 
Termine vor Ort, über die Corona-Hotline des Landkreises oder 
einer anderen Stelle des Landratsamtes vereinbart werden. Wer 
ohne Termin im KIZ erscheint, kann nicht geimpft werden. 
Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Frühjahr die Menge an 
verfügbarem Impfstoff steigt. Damit wird sich auch die Termin-
lage bei den Kreisimpfzentren entspannen. Außerdem soll im 
Laufe der nächsten Monate die Impfung bei den Hausärzten 
möglich werden.
Allgemeine Informationen zur Corona-Impfung, eine Übersicht 
der Reihenfolge der Impfungen sowie weiterführende Informa-
tionsmöglichkeiten sind unter www.landkreis-heilbronn.de/
coronavirus abrufbar. Ausführliche Informationen mit häufig 
gestellten Fragen und Antworten hat das Land Baden- 
Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-
um-corona/faq-impfzentren/ zusammengestellt. Außerdem 
wird das Sozialministerium in den nächsten Tagen einen  
Informationsbrief an alle Haushalte in Baden-Württemberg 
verschicken.

Öffentliche Zusatzsitzung des Gemeinderates
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
zu der am Montag, den 08.02.2021, um 18.00 Uhr in der 
Horst-Haug-Halle Schwaigern stattfindenden, öffentlichen Zu-
satzsitzung des Gemeinderates wird herzlich eingeladen.
Tagesordnung 
1.   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021;
  hier: Einbringung des Hauhaltsplanentwurfs
  Vorlage: GR 13/2021
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2.   Bekanntgaben
  a.) allgemeiner Art
  b.) in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse
3.   Anfragen
Sabine Rotermund
Bürgermeisterin
Hinweis
Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung findet ab 18.45 Uhr 
eine öffentliche Hauptausschusssitzung statt. Die Einladung 
hierzu folgt im nächsten Amtsblatt.

Gemeinderats- und Hauptausschusssitzung in der 
Horst-Haug-Halle unter strengen Sicherheitsvor-
kehrungen
Auch in der aktuellen Situation ergibt sich die Notwendigkeit, 
Gemeinderats- und Hauptausschusssitzungen durchzuführen, 
um über Angelegenheiten der Stadt zu entscheiden und die 
Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten. Die  
Sitzungen sind vom Versammlungsverbot nicht umfasst.
Dringend erforderlich ist die Beachtung der Hygienevor- 
schriften, um das Infektionsrisiko zu minimieren.
Die Sitzung des Gemeinderats und die Hauptausschuss- 
sitzung am 08.02.2021 werden daher in die Horst-Haug-
Halle Schwaigern verlegt.
So können besondere Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise 
das Anordnen der Stühle und Tische unter Beachtung großer 
Abstände, ergriffen werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•   Es ist notwendig, dass jeder Teilnehmer seine Kontakt- 

daten hinterlässt, um gegebenenfalls Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. Bitte bringen Sie hierfür ein 
eigenes Schreibgerät mit.

•   Halten Sie bitte mindestens 1,5 m Abstand zu Ihren Mit-
menschen (auch auf der Zuschauertribüne) und desinfizie-
ren Sie Ihre Hände.

•   Zutritt nur mit Mund-Nasen-Schutz. Es besteht während 
der gesamten Sitzung die Pflicht zum Tragen der Maske.

•   Kein Zutritt bei grippe- und erkältungsähnlichen Sympto-
men.

•   Verzichten Sie auch auf den Eintritt, wenn Sie in den 
 letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten.

•   Es wird regelmäßig und großzügig gelüftet, weswegen mit 
einer niedrigen Raumtemperatur zu rechnen ist. Bitte  
denken Sie ggf. an entsprechende Kleidung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzliche Glückwünsche
Sehr geehrte Ehejubilare, sehr geehrte Geburtstags-„kinder“,
die Stadt Schwaigern möchte Ihnen auf diesem Wege die  
herzlichsten Glück- und Segenswünsche aussprechen.
In der aktuellen Situation ist der Abstand, den wir nun ein-
halten müssen, ein Zeichen der Rücksichtnahme, Nähe und 
Fürsorge. 
Frau Bürgermeisterin Sabine Rotermund bedauert es sehr, 
Sie an Ihrem Ehrentag nicht persönlich besuchen zu  
können. Dennoch wünscht Sie Ihnen allen von Herzen viel 
Gesundheit, Zufriedenheit und Glück für die Zukunft.
Üblicherweise werden auf Wunsch Bilder der Ehe- oder Alters-
jubilare veröffentlicht. Selbstverständlich bieten wir dies  
weiterhin an. 

Stadt Schwaigern

Erzieher/in im Anerkennungsjahr (m/w/d)

Die Stadt Schwaigern sucht
zum 1. September 2021 eine/n 

für das Kindergartenjahr 2021/2022 im städtischen Kindergarten
„Zeppelin“. Die zweigruppige Einrichtung hat Platz für 50 Kinder 
im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt. 
Das Anerkennungsjahr wird in der Regelgruppe abgeleistet, in welcher 
bis zu 28 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut 
werden.
Ihr Profil: Sie haben die theoretischen Grundlagen in einer sozial-
pädagogischen Fachschule zum Beruf der/des Erzieherin/s bereits 
erlangt und Ihnen fehlt für die staatliche Anerkennung das letzte Jahr 
in einer Einrichtung. Sie haben Freude daran, Kinder auf ihrem Weg 
zu begleiten und sie in ihrer Individualität zu stärken.
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Jahr unter Anleitung einer 
erfahrenen Erzieherin in einem motivierten, kreativen Team. Das 
Praktikum erfolgt auf Grundlage des Tarifvertrags TVPöD und den sich 
daraus ergebenden Sozialleistungen.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden begrüßt.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 21.02.2021 an: 
Stadt Schwaigern, Marktstr. 2, 74193 Schwaigern oder per E-Mail an: 
bewerbungen@schwaigern.de (PDF-Format). Fachliche Auskünfte 
erteilt gerne Frau Schweiker, Tel. 07138/3698, bei arbeitsrechtlichen 
Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Scheffold, Tel. 07138/2159.
Mehr Informationen über die Stadt Schwaigern und die Kindertages-
einrichtung finden Sie unter www.schwaigern.de.

Stadt Schwaigern

Betreuungskraft (m/w/d)

Die Stadt Schwaigern sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

für die Unterstützung im Gruppenalltag im Kinderhaus am Gratbuckel. 
Die Beschäftigung erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Beschäftigungs-
umfang: 120 Stunden im Kindergartenjahr. 2 Tage wöchentlich jeweils 
3 Stunden (zwischen 7:30 und 13:30 Uhr).
Ihr Profil: Pädagogische Fachausbildung erwünscht, aber keine 
Voraussetzung. Wenn Ihnen der Umgang mit Kindern Freude bereitet 
und Sie Interesse an einer Mitarbeit im Kindergarten haben, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitte bis 17.02.2021 an: 
Stadt Schwaigern, Marktstraße 2, 74193 Schwaigern oder per E-Mail 
an: bewerbungen@schwaigern.de (PDF-Format).
Auskünfte erteilt gerne Frau Reinwald, Tel. 07138/5071 (fachlich) 
und Frau Scheffold, Tel. 07138/2159 (arbeitsrechtlich).
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden begrüßt.
Mehr über die Stadt Schwaigern und die Kindertageseinrichtung finden 
Sie im Internet unter www.schwaigern.de

Stadt Schwaigern

hauswirtschaftliche Kraft (m/w/d)

Die Stadt Schwaigern sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

für die Essensausgabe und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der 
Kindertagesstätte Rasselbande. Der Beschäftigungsumfang 
umfasst 16,03 %. Die Beschäftigung erfolgt 14-tägig, 
jeweils 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr. Vergütung und Eingruppierung 
nach TVöD Entgeltgruppe 01. 

Ihr Profil: Erfahrungen im hauswirtschaftlichen Bereich, Offenheit und 
Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen im Umgang mit Kindern.
Ihre Aufgaben: Zubereiten und Ausgeben des Essens sowie das 
Pflegen der Küche und des Speiseraumes inkl. Geschirrspülen.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 17.02.2021 an: 
Stadt Schwaigern, Marktstr. 2, 74193 Schwaigern oder per E-Mail an:
Bewerbungen@schwaigern.de (PDF-Format).
Auskünfte erteilt gerne Frau Beck, Tel. 07138/7043 (fachlich) und 
Frau Scheffold, Tel. 07138/2159 (arbeitsrechtlich). 
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden begrüßt. 
Mehr Informationen über die Stadt Schwaigern und die Kindertages-
einrichtung finden Sie unter www.schwaigern.de
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Sollten Sie zu Ihrem Ehrentag, auch nachträglich, eine Ver- 
öffentlichung mit Bild wünschen, können Sie uns gerne ein 
Bild zukommen lassen, E-Mail: andrea.reutter@schwaigern.de.

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Landtag am 14. März 2021
1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Stadt 

Schwaigern wird in der Zeit vom 22. Februar bis 26. Februar 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürger-
büro im Rathaus in Schwaigern (barrierefrei) für Wahlbe-
rechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über- 
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz 
eingetragen ist.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12 Uhr 
im Bürgerbüro im Rathaus Schwaigern, Marktstraße 2, 
74193 Schwaigern, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt  
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
19 – Eppingen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1.  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person.
 5.2.  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person, wenn
   a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlord-
nung (bis zum 21. Februar 2021) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlge-
setzes versäumt hat,

   b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Lan-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlge-
setzes entstanden ist,

   c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

  Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18.00 Uhr  
im Bürgerbüro im Rathaus Schwaigern, Marktstraße 2, 

74193 Schwaigern, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl- 
scheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 7.2.  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für 

die Briefwahl und
 7.3.  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf 

dem die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief 
zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung der 
Dienststelle der Gemeinde, die den Wahlschein aus-
gestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahlschein-
nummer oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden.

  An eine andere Person können diese Unterlagen nur aus-
gehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
gewiesen wird.

9.  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch- 
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Schwaigern, 22.01.2021
Bürgermeisteramt
Sabine Rotermund, Bürgermeisterin

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) – 
Programmentscheidung 2021
Vor wenigen Tagen fand die Programmentscheidung zum ELR in 
der Landeshauptstadt Stuttgart statt. Die Anzahl der Anträge 
lag auch in diesem Jahr wieder auf sehr hohem Niveau. 
Wie auch in den voran gegangenen Jahren wurde ein privates 
Vorhaben im Stadtteil Stetten in das Programm aufgenommen. 
Damit werden in diesem Programmjahr 55.000 € an Förder-
mitteln für ein privates Projekt in den Teilort fließen. 
Die Verwaltung freut sich auch in diesem Jahr über eine er-
neute Berücksichtigung im Förderprogramm und bedankt sich 
für die Arbeit und den Einsatz bei der Beantragung der Mittel. 
Durch solche Projekte erhoffen sich das Land Baden- 
Württemberg sowie auch die Stadt Schwaigern Impulse, um die 
ökologische und soziale Modernisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft zu unterstützen.
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Zu verschenken

Wer hat Bedarf?  Zu erfragen
lfd. Nr.  Gegenstand  unter Tel.
-----------------------------------------------------------------------
08    abgerundete Eckduschkabine mit Wanne 
   90x90; kleine Werbe-Sammeltrucks; 
   Gesichts-/Gehörschutz  0151-47686895
09    großes Trampolin für den Garten, 
   Durchmesser ca. 3 m  0160-3343100
10    3-teilige Couchgarnitur (Sessel + 2- + 3-Sitzer) 
   Stoff rötlichbraun; 
   2 Teppiche rötlichgelb gemustert, 
   4 x 3 m, 5 x 3 m  8774
Wer etwas zu verschenken hat, darf dies gerne das Bürger- 
meisteramt Schwaigern (Zimmer E.04 oder Tel. 2127, Frau  
Haberkern) wissen lassen.
Bekanntgaben in dieser Rubrik sind selbstverständlich kosten-
frei.

Wirtschaftsförderung

Ware bestellen und im Laden abholen – nutzen 
Sie örtliche „Click + Collect“-Angebote
Für Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister ist die  
Coronakrise ein ständiges Auf und Ab. Viele Geschäfte mussten 
im vergangenen Dezember erneut schließen.
„Click and Collect“ – sprich, online oder per Telefon bestellen 
und die Ware selbst abholen, ist jedoch mittlerweile wieder 
möglich. Diesen Service bieten aktuell viele Geschäfte unter 
Wahrung strenger Hygienemaßnahmen in Schwaigern an. Der 
Vorteil: Wer die Wunschware am Geschäft um die Ecke selbst 
abholt, muss nicht auf die Lieferung mit der Post warten und 
auf Wunsch erhalten Sie telefonische Beratung. Zudem können 
Verbraucher dadurch unseren Einzelhandel vor Ort unter- 
stützen.
Auch unsere Gastronomen bieten Speisen zum Abholen an. 
Umfangreiche Speisekarten finden Sie auf den jeweiligen  
Websites. Die Unterstützung unser ortsansässigen Betriebe, 
Dienstleister und Selbstständigen, der Gastronomie oder des 
Tourismus ist ein großes Zeichen für den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. Regionale Anbieter zu stärken, ist  
wichtiger denn je für die Lebensqualität in unserer Stadt über 
die Krise hinaus. Jede Anstrengung für den Erhalt unserer 
Unternehmen in unserer Region ist ein Garant für Arbeitsplätze 
und Dienstleistungen.
Informieren Sie sich daher gerne über die Angebote vor Ort 
und nutzen Sie diese!
 

Landratsamt Heilbronn

Brennholzverkauf Leingarten (Heuchelberg)
Die Versteigerung entfällt leider Corona bedingt deshalb 
Verkauf per Telefon!
Uhrzeit:    Beginn: Montag, 08. Februar ab 8.00 Uhr,   
     werktags 8 – 16 Uhr. 
Veranstalter:   Landratsamt Heilbronn, Forstamt. 
Angebot:    79 Polter Brennholz lang (Nr. 303 – 381). 
     Die Polter sind mit roter Farbe durch- 
     nummeriert und können ab sofort draußen
     besichtigt werden. 

Lagerorte:   Polter 303– 345 liegen am Gelochweg.   
     Polter 346 – 370 liegen am Wolfsgrubenweg. 
     Polter 371 – 381 liegen am Neuen Berg  Weg. 
Die Polterlisten mit Mengen und Verkaufspreisen hängen an 
der Straße Stetten-Brackenheim an der Wanderwegtafel am 
Wolfsgrubenparkplatz. 
Aufarbeitungsfrist:  15. April 2021.
Abfuhrfrist:     1. August 2021
Rettungspunkt: L 65 Erddeponieabzweigung. 
Zahlungsmodalitäten:  Rechnung. 
Kontakt für Rückfragen: Forstrevier Leintal, Jens Hey, Tel.  
0175/2236672.

Besuch im Landratsamt nur mit medizinischer 
Maske
Um das Risiko von Infektionen mit dem Coronavirus zu  
reduzieren, haben Bund und Länder die Pflicht zum Tragen 
medizinischer Masken (zum Beispiel OP- oder FFP2-Masken) in 
Bussen, Bahnen sowie in Geschäften beschlossen. Auch im 
Landratsamt Heilbronn sind Besucherinnen und Besucher ab 
Mittwoch, 27. Januar 2021, verpflichtet, medizinische Masken 
zu tragen. Das Betreten des Gebäudes mit nicht-medizinischen 
Alltagsmasken aus Stoff ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
erlaubt. Der Besuch im Landratsamt Heilbronn ist nach wie vor 
nur mit Terminvereinbarung möglich, Ausnahme ist die Zu- 
lassungsstelle. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist jedoch auch 
hier eine vorherige Terminvereinbarung ratsam.

Hydranten freihalten!
Die Feuerwehr stellt bei Einsätzen immer wieder fest, dass  
sogenannte Unterflurhydranten häufig nicht nur zugefroren, 
sondern teilweise auch durch eigentlich gut gemeinte Räum-
arbeiten mit Schnee und Eis zugeschüttet werden. 
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildet der tauende und 
wieder gefrierende Schnee einen dicken Eispanzer und macht 
der Feuerwehr die Löschwasserentnahme fast unmöglich. Eine 
hierdurch verzögerte Brandbekämpfung kann unter Umständen 
Menschenleben zusätzlich gefährden und hohe Sachschäden 
verursachen. Achten Sie daher beim Schneefegen auf die sicht-
bar angebrachten Hydrantenschilder und halten Sie Unter- 
flurhydranten für den Notfall frei. 
Hydranten werden durch 25 cm x 20 cm große weiße Schilder 
mit rotem Rand kenntlich gemacht. Hinter dem „H“ für Hydrant 
ist der Wasserrohrdurchmesser (in Millimetern) und darunter 
die Entfernung des Hydranten vom Hydrantenhinweisschild  
(in Metern) angegeben. 

Geburten
Valentin Bela, Sohn von Tobias Behringer und Marina Veronika 
Behringer, Schwaigern, am 27. Dezember 2020 in Bietig-
heim-Bissingen.
Lio, Sohn von Dominik Schumacher und Lilli Kuhn, Massen-
bach, am 02. Januar 2021 in Sinsheim.

Herzlichen Glückwunsch!
29.01.  Frau Lina Kiefer, Schwaigern, zum 90. Geburtstag.
30.01.  Herrn Pius Fischer, Schwaigern, zum 70. Geburtstag.
31.01.  Herrn Walter Roßbach, Schwaigern, 
   zum 70. Geburtstag.
02.02.  Herrn Josef Weiss, Schwaigern, zum 90. Geburtstag.
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten
aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Ein- 
wohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 (2) Bundes- 
meldegesetz (BMG), Auskunft erteilen über Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes weitere.
Die Stadt Schwaigern veröffentlicht die Jubiläen im Amts-
blatt und der Heilbronner Stimme. Ist ein Jubilar/Jubilarin 
mit der Veröffentlichung seines Geburtstages nicht einver-
standen, sollte dies dem Standesamt, Frau Kreß,  
Zimmer E.12, Tel. 2128 rechtzeitig mitgeteilt werden.  
Alle Ehejubilare werden bezüglich der Veröffentlichung 
noch einmal separat von uns angeschrieben.

Kindergärten und Schulen

Schulanmeldung der Schulanfänger 2021
Liebe Eltern,
alle Kinder, die bis zum 31.07.2021 das 6. Lebensjahr erreicht 
haben, werden im Sommer dieses Jahres an der Grundschule 
ihres Wohnortes (Stadt Schwaigern, Massenbach oder Stetten/
Niederhofen) schulpflichtig.
Auf Wunsch der Eltern können auch Kinder, die zwischen dem 
01. August 2021 und dem 30.06.2022 6 Jahre alt werden und 
gute Entwicklungsvoraussetzungen besitzen, in die Schule auf-
genommen werden. Dies geht ohne besonderen Antrag (Ent-
scheidung trifft die Schulleitung ggf. unter Einbeziehung eines 
pädagogisch-psychologischen Gutachtens und eines Gut- 
achtens des Gesundheitsamtes). Gut wäre es, wenn Sie vorher 
einen Termin mit der Schulleitung Ihrer Schule vereinbaren 
würden.
Falls Sie beabsichtigen, Ihr Kind in einer anderen (privaten) 
Schule einzuschulen, informieren Sie uns bitte am Anmelde-
termin. Die Schulpflicht für diese Kinder beginnt dann mit 
Schulbeginn im September 2021 an Ihrer Wunschschule.
Sind Sie der Meinung, dass Ihr Kind die Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Grundschulbesuch noch nicht hat, können 
Sie einen Antrag auf Zurückstellung stellen. Dem Antrag wird 
stattgegeben, wenn die Ergebnisse einer amtsärztlichen Unter-
suchung und gegebenenfalls eines Schuleignungstests auf- 
zeigen, dass beim Kind wesentliche Fähigkeiten für die An-
forderungen der Grundschule noch nicht ausreichend ent- 
wickelt sind. Für diese Kinder beginnt die Schulpflicht dann im 
September 2022.
Sonnenberg-Grundschule Schwaigern
Die Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 findet ausnahms-
weise vorab und ab sofort bis spätestens 26.02.2021, über 
Telefon, E-Mail oder Post statt. Wenn das Pandemie-Geschehen 
es wieder zulässt, werden Sie aufgefordert an der Schule die 
Dokumente wie: Geburtsurkunde, Sorgerechtsbescheid bei  
getrennt lebenden bzw. geschiedenen Eltern, Vorschulfrage-
bogen (Beobachtungsbogen) und den Impfausweis (Masern-
schutzimpfungen) vorzulegen.
Sollten Sie zuziehen bitte unbedingt zeitnah einen Termin ver-
einbaren unter Tel. 07138 974710.
Wünschen Sie einen Besuch Ihres Kindes an unserer Ganztags-
schule, sollten Sie uns dies am Telefon schon sagen und das 
Formular bei der Anmeldung schon ausgefüllt dabei haben oder 
uns gleich per E-Mail oder Post zukommen lassen.
Anmeldeformular:
http://sonnenberg-gs.de/content/ganztagsschule/
Den Link zu „aktuellen Infos für die künftige Erstklasseltern“ 
finden Sie auf der Startseite auf unserer Schulhomepage  
www.sonnenberg-gs.d.

Grunschule Massenbach
Die Eltern in Massenbach bekommen den Anmeldebogen über 
den Kindergarten.
Tel. 07138/4848, E-Mail: poststelle@04164501.schule.bwl.de
Postanschrift: Schumannstr. 1, 74193 Massenbach.
Grundschule Stetten
Weitere Informationen bekommen Sie über unsere Homepage 
www.gs-stetten.de
Tel. 07138/6030 demnächst über die Kindergärten oder per 
Post.

Mediathek

Mediathek
Unser Büchertipp
Susanne Mischke: Fürchte Dich vor morgen
Eine junge Frau liegt leblos inmitten einer Waldlichtung, aus 
ihrer Brust ragt ein Speer. Wie sich herausstellt, ist die Tote 
die Tochter des Anführers einer örtlichen Prepper-Gruppe.  
Hergeleitet vom Englischen „to be prepared“ bereiten sich die 
Mitglieder mit Maßnahmen aller Art auf einen vermeintlich 
bevorstehenden Weltuntergang vor. Als Hauptkommissar Bodo 
Völxen und sein Team zu ermitteln beginnen, stoßen sie in der 
eingeschworenen Gemeinschaft auf eine Wand aus Schweigen. 
Doch schnell wird klar, dass es unter den Preppern nicht immer 
nur harmonisch zuging. Offenbar spielte die Tote mit dem  
Gedanken, auszusteigen. Gab es Streit mit den Kameraden? Mit 
dem despotischen Vater? Oder begleicht jemand eine alte 
Rechnung?
Das Angebot der Mediathek können Sie zurzeit nur  
kontaktlos nutzen!
Am Haupteingang können Sie Medien zurückbringen und  
telefonisch oder per Mail bestellte Medien abholen.
Wie funktioniert das?
1)   Sie können anrufen (Tel. 3990) und uns Ihre Medien- 

wünsche und eine Abholzeit nennen.
2)   Sie können sich in unserem Medienkatalog unter  

https://web-opac.kivbf.de/schwaigern verfügbare 
Medien auswählen. Dann schicken Sie uns eine Mail an 
Mediathek@Schwaigern.de mit Ihren Medienwünschen 
und schreiben uns, wann Sie Ihr Wunschpaket abholen 
möchten. Wir suchen die Bestellung zusammen, verbuchen 
sie auf Ihrem Konto und legen sie im Eingangsbereich der 
Mediathek für Sie zur kontaktlosen Abholung bereit.

Auch unser offenes Bücherregal mit gespendeten Büchern 
steht Ihnen ab sofort wieder zur Verfügung!
Und dann gibt es uns auch online!
Einfach mit Ihrer Ausweisnummer und Ihrem Passwort  
(in der Regel ist das Ihr Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) unter  
www.onleihe-hn.de einloggen und unter über 78.000 Medien 
auswählen. Es stehen neben Romanen, Sachbüchern und  
Kinderbüchern auch über 150 verschiedene Zeitschriften – und 
viele Zeitungsabos zur Verfügung.
Öffnungszeiten der Mediathek 
Dienstag  09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch  14.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag 09.30 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.30 Uhr
Freitag   15.00 – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 – 12.00 Uhr
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Aus den  
Gemeinderatsfraktionen

LGU (Liste Grüne und Unabhängige)
Die LGU-Fraktion beantragt, dass die Ortsdurchgangsstraßen in 
Stetten und Schwaigern für den überörtlichen LKW Verkehr ge-
sperrt werden. 
Begründung: Gemminger Straße, Hauptstraße, Heilbronner 
Straße, Kleingartacher Straße, Massenbacher Straße und  
Silcherstraße sind überlastet. Durch enge Kurven und parkende 
Fahrzeuge kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen 
vor allem für schwächere Verkehrsteilnehmer. Durch die  
konsequente Umlenkung des überörtlichen LKW Verkehrs 
auf die B293 können die Bewohner der Ortsteile Schwaigern 
und Stetten entlastet werden, ohne andere Kommunen zu  
belasten. Leider sehen wir diese Möglichkeit für Niederhofen 
und Massenbach nicht in gleichem Maße. Die Lärmbelastung 
und die Gefahren durch LKW vermindern die Wohn- und Auf-
enthaltsqualität in unseren Ortskernen. Dies schadet An- 
wohnern, Kunden und Touristen. Umsetzung: Der Gemeinderat 
möge die Verwaltung beauftragen ein LKW-Durchfahrtsverbot 
für Schwaigern-Stadt und Schwaigern-Stetten bei den zu- 
ständigen Genehmigungsbehörden durchzusetzen.
Caroline Daul-Ernst, Regina Jürgens, Bernd Reinsch, Ralf  
Sauerwein, Caren Weller
LGU-Fraktion@schwaigern.de

Ehrenamtsbörse

Benötigen Sie Hilfe bei der Organisation Ihrer 
Impfung?

Wo und wie kann ich mich gegen  
Corona impfen lassen? Wie bekomme ich 
einen Impftermin? 
Wenn Sie Hilfe zu all den Fragen und bei 
der Organisation Ihrer Impfung benöti-
gen – melden Sie sich bitte bei unserer 
Ehrenamtsbörse. 
Unsere ehrenamtlichen Helfer stehen 
Ihnen zur Seite und sind behilflich. 

Rufen Sie uns an unter Tel. 2127 im Rathaus oder per Email an 
andrea.haberkern@schwaigern.de.

Die Ehrenamtsbörse Schwaigern sucht Personen, 
die Betroffene bei der Vergabe von Impf-
terminen unterstützen. 

Die Corona-Impfungen in den Impfzent-
ren des Landes sind angelaufen. U. a. 
haben Personen über 80 Jahre nun An-
spruch auf eine Schutz- 
impfung. Die Buchung von Impftermi-
nen ist telefonisch oder auch online 
möglich. 
Unterstützung bei der Organisation 
von Impfterminen gesucht – wenn Sie 

helfen möchten, melden Sie sich bitte im Rathaus unter Tel. 
2127 oder andrea.haberkern@schwaigern.de.

VHS Unterland
Liebe VHS-Interessierte, 
druckfrisch erschienen ist unser Programm-
heft Frühjahr/Sommer 2021! 
Auch wenn die Auslagestellen coronabedingt 
reduziert sind, finden Sie das Heft auf einem 

Tisch vor der Mediathek. 
Holen Sie sich beim nächsten Gang in die Ortsmitte Ihr VHS 
Unterland-Heft! Sie wollen sofort reinschauen oder sind in 
Quarantäne? Dann blättern Sie doch einfach online! Siehe 
www.vhs-unterland.de.
Laut aktueller Corona-Verordnung des Landes vom 25.01.  
werden die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der  
Corona-Pandemie bis 14.02.2021 verlängert bzw. zum Teil noch 
verschärft. Der Semesterbeginn der VHS Unterland ver-
schiebt sich daher bei Präsenzkursen bis mindestens zu 
diesem Termin. Uns liegen aktuell keine Informationen vor, 
wann der Präsenzkursbetrieb wieder erlaubt sein wird.
Melden Sie sich trotzdem gerne zu Ihrem Wunschkurs an! 
So sehen wir die Nachfrage und können den Kurs starten  
lassen, sobald es wieder möglich ist. 
Sie sind immer auf der sicheren Seite, denn abgebucht wird die 
Kursgebühr bei uns immer erst nach Kursbeginn. 
Wir informieren Sie, sobald wir wissen, wann Ihr Kurs beginnen 
kann. Bitte sehen Sie von individuellen Rückfragen ab.  
Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, sobald wir Neuigkeiten 
Ihren Kurs betreffend haben.
Parallel dazu prüfen wir, ob Ihr Kurs ggfs. übergangsweise 
online weitergeführt werden kann. Auch hier bitten wir Sie, 
abzuwarten, bis wir Sie kontaktieren. 
Und auch hier keine Sorge: Wir fragen dann auch noch mal 
gesondert ab, ob Sie an einer online-Teilnahme interessiert 
sind. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre technische Ausstattung 
ausreichend ist? 
Sie wollen mal unverbindlich testen, wie man in einen  
digitalen Kurs kommt? 
Immer mittwochs zwischen 15 und 16 Uhr bieten wir einen 
gebührenfreien Technik-Test für Kursteilnehmer/-innen an, 
Details siehe www.vhs-unterland.de.
Bleiben Sie gesund! 
Ihre VHS Unterland in Schwaigern, Angela Barth 

Evang. Kirchengemeinden
zum Letzen Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar 2021

Schwaigern:
Pfarramt 1 – Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop, Tel. 920600, 
E-Mail: ralf.rohrbach-koop@elkw.de
Pfarramt 2 – Pfarrerin Sonja Binder, Tel. 0178/8199542, 
E-Mail: sonja.binder@elkw.de
Pfarramtssekretariat. Siehe nachstehenden Hinweis, 
Tel. 920600
E-Mail-Adresse: pfarramt.schwaigern@elkw.de
Unsere Gottesdienste:
Sonntag, 31. Jan. (Letzter Sonntag nach Epiphanias)
 10.00 Uhr  Vorstellung des Missionsprojekts „Straßenkinder 

in Manila“, siehe Hinweis
 10.40 Uhr,  Gottesdienst, Pfarrer Rohrbach-Koop
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Sonntag, 07. Febr. (Sexagesimae)
 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Rohrbach-Koop
  „Missionarischer Rahmen“
  Frau Sabine Hamann von der DMG (Deutsche 

Missionsgesellschaft) berichtet im Auftakt und 
zum Abschluss des Gottesdienstes vom Projekt 
„Straßenkinder in Manila“, das wir als Kirchen-
gemeinde unterstützen.

Hinweise zu unseren Gottesdiensten
Nach der neuesten Verordnung der Landesregierung und der 
Landeskirche ist das Tragen von medizinischen Masken  
(sogenannte „OP-Masken“) oder sogar virenfilternde Masken 
der Standards FFP2 vorgeschrieben.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie sie ordnungsgemäß tragen. 
Diese Masken haben sich als besonders wirkungsvolle Maß-
nahme gegen die Pandemie erwiesen. Das heißt, die bisher 
verwendeten Stoffmasken sind nicht mehr zulässig.
Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahren haben eine 
nicht-medizinische Alltagsmaske zu tragen, weil die  
Passform von FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem 
Standard nicht auf die Gesichtsform und Kopfgröße von  
Kindern ausgerichtet ist. Daher bieten FFP2-Masken und die 
vergleichbaren Standards, die bei Erwachsenen einen deutlich 
besseren Infektionsschutz darstellen, für Kinder einen geringe-
ren Infektionsschutz als nichtmedizinische Alltagsmasken oder 
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckungen. 
Kinder unter sechs Jahren bleiben von der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit.
Zum Mitlesen der Lieder bzw. des Psalms können Sie gerne Ihr 
eigenes Gesangbuch mitbringen.
Unsere Hauptgottesdienste werden als Audio aufgezeichnet. 
Sie können sie spätestens sonntagabends auf unserer Home-
page nachhören: www.kirche-schwaigern.de.
Renovierungsarbeiten im Pfarrhaus 
Sie sind in vollem Gange. Das Pfarrbüro ist fertig, sodass Frau 
Mayer „umziehen“ konnte. Im Sekretariat müssen noch Maler-
arbeiten durchgeführt und der Parkettboden abgeschliffen und 
neu eingelassen werden.
Aufgrund der neuesten Vorschriften soll so weit wie möglich 
der Publikumsverkehr im Pfarramt reduziert werden. Wenn 
Sie etwas direkt zu erledigen haben, dann bitten wir um vor-
herige Terminabsprache unter Tel. 920600. 
Sie können aber auch gerne eine E-Mail schreiben an  
pfarramt.schwaigern@elkw.de.
Bitte denken Sie daran, dass Sie bei einem Besuch die derzeit 
gültigen Hygieneschutzmaßnahmen einhalten. Vielen Dank.
Pfarrer Rohrbach-Koop und Pfarrerin Binder werden in jedem 
Fall telefonisch und per E-Mail für dringende seelsorgerliche 
Angelegenheiten erreichbar sein.
Pfarrer Rohrbach-Koop unter Telefon 0157/34467356 oder 
07132/4506974 oder E-Mail: ralf.rohrbach-koop@elkw.de und 
Pfarrerin Binder unter Telefon 0178/8199542; E-Mail:  
sonja.binder@elkw.de.
„Abschließender Geheimtipp“
Bitte beachten Sie unsere Stellenausschreibung im Anzeigen-
teil dieser Ausgabe.
Jugendfreizeit GoOD Times – Terminänderung
Aufgrund der aktuellen Corona Situation haben wir uns leider 
dazu entschließen müssen, die Jugendfreizeit auf den  
04. – 06. Juni 2021 zu verschieben.
Die aktuellen Anmeldeformulare könnt ihr aber weiterhin ver-
wenden und (Achtung NEU: ) bis zum 01.05.2021 im Pfarr-
amt abgeben.
Weitere Informationen folgen dann zu gegebener Zeit (auch 
über Instagram: @go.o.d_times).
Bei Rückfragen könnt ihr euch bei Lena Holderrieth  
(lena.holderrieth@web.de) melden.
Das Anmeldeformular findet ihr in der Bio unseres Instagram 
Accounts und auf der Webseite der Kirchengemeinde. Auf  
Anfrage sendet es euch Lena auch gerne zu.

Massenbach – Massenbachhausen
mit CVJM
Pfarrerin Carolin Kirchner
Mail: carolin.kirchner@elkw.de
Sekretärin Ute Rempp
Mail: Gemeindebuero.Massenbach@elkw.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstags und donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr
Tel. 07138/920663
Homepage: www.kirche-massenbach.de
Sonntag, 31. Januar
 09.30 Uhr  Gottesdienst in der Georgskirche Massenbach 

mit Pfarrer Rohrbach-Koop. Bitte denken Sie 
daran, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen (OP-Maske oder FFP2).

Mittwoch, 03. Februar
 15.15 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe 1 – digital 
 17.00 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe 2 – digital
Gemeindebüro
Das Gemeindebüro ist nur mit Voranmeldung für persönliche 
Besuche geöffnet. Viele Dinge können per E-Mail oder telefo-
nisch geklärt werden. Bitte tragen Sie bei einem persönlichen 
Besuch einen Mund-Nasen-Schutz. 
Gottesdienste
Unsere Gottesdienste feiern wir weiterhin unter Einhaltung der 
verschärften Abstands- und Hygieneregeln: mit medizinischem 
Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2), einem Abstand von 
2 Metern, Personen, die in einem Haushalt leben, dürfen  
beieinandersitzen, Erfassung der Kontaktdaten, Zuweisung von 
Sitzplätzen, mit Sologesang. 
Wegen der momentanen Abstandsregelungen können wir im 
Gemeindezentrum nur 21 Personen empfangen. Deshalb feiern 
wir unsere Gottesdienste momentan überwiegend in der 
Georgskirche. Einmal im Monat bieten wir vorübergehend einen 
Doppel-Gottesdienst an: 9.30 Uhr in Mbh und 10.40 Uhr in Mb.
Gottesdienstaufnahme
Für alle, die im Moment nicht persönlich am Gottesdienst teil-
nehmen wollen oder können, nehmen wir unsere Gottesdienste 
aus der Georgskirche auf und stellen sie auf unserer Homepage 
zum Nachhören ein. Sie finden die aufgenommenen Gottes-
dienste unter www.kirche-massenbach.de Falls Sie keine  
Möglichkeit haben, die Gottesdienste auf der Homepage nach-
zuhören, aber trotzdem interessiert wären an der Aufnahme, 
dann melden Sie sich doch bitte im Gemeindebüro.
Gruppen und Kreise
Die Gruppen und Kreise sind bis auf weiteres ausgesetzt. 
Unsere Homepage
Auf unserer Homepage www.kirche-massenbach.de finden Sie 
alle Neuerungen und Aktivitäten unserer Kirchengemeinde.

Ev. Kirchengemeinde Stetten
Stetten am Heuchelberg
(www.kirche-stetten.de)
Pfarramt, Claudiusgasse 1, Tel.: 6285 
E-mail: Pfarramt.Stetten-Niederhofen@elkw.de
Vakaturvertretung: Pfr.in Christa Albrecht Tel. 07131/7241676
Sekretariat: Annette Schukraft 
Sonntag
 10.00 Uhr  Online-Gottesdienst mit Gustavo Victoria
  Herr Victoria ist Gemeinschaftsinspektor beim 

Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Er wäre 
der Redner bei den Stettener Bibeltagen gewe-
sen, die wegen der Corona-Situation abgesagt 
wurden.

Livestream vom Gottesdienst am 31.1.
Der Gottesdienst wird zur gewohnten Gottesdienstzeit live im 
Internet übertragen und kann über die Homepage unserer  
Kirchengemeinde aufgerufen werden unter www.kirche-stetten.
de. Sie können somit am Sonntagvormittag zu Hause per Live-
stream den Gottesdienst mitfeiern. Auch danach ist der  
Gottesdienst online verfügbar.
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Vakaturvertretung
Pfarrerin Christa Albrecht ist für Amtshandlungen zuständig 
und ist somit Ansprechpartnerin für Bestattungen, Taufen und 
Trauungen. Tel. 07131/7241676; E-Mail: christa.albrecht@
elkw.de
In Angelegenheiten der Kirchengemeinde können Sie sich an 
KGR Dieter Schilling wenden, Tel. 07138/67863.
Weihnachtliches Fenster im Gemeindehaus – Danke!
Wir bedanken uns sehr herzlich für die wunderschöne Ge- 
staltung des Weihnachtsfensters im Gemeindehaus. Ein kleines 
Team hatte sich im Dezember die Mühe gemacht, uns mit Hilfe 
von biblischen Erzählfiguren immer wieder mit neuen Szenen 
im Fenster des Jugendraums zu erfreuen.
Die nächsten Gottesdienste – bis auf weiteres kein  
Präsenzgottesdienst in der Kirche
Bis mindestens noch zum 07.02. finden aufgrund der  
Corona-Situation keine Präsenzgottesdienste in unserer Kirche 
statt. Der Kirchengemeinderat möchte damit ein Zeichen set-
zen, dass auch wir uns darum bemühen, die Kontakte so weit 
es geht einzuschränken. Es gibt aber das Angebot, per Live- 
stream von zuhause aus die Gottesdienste in unserer Kirche 
mitzufeiern.
Christliche Kinder- und Jugendarbeit Stetten a. H.
Weitere Infos und unser Logo unter www.chris-stetten.de
Auf Grund der aktuellen Lage finden bis auf weiteres keine 
Gruppen und Kreise statt.

Niederhofen
Ansprechpartner für Amtshandlungen: 
Pfarrerin Christa Albrecht Tel. 07131/7241676
Mail: christa.albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: 
Simone Schilling Di. 08.30- 11.30 Uhr, Tel. 67420
E-Mail: ev.pfarramt@kirche-niederhofen.de
Internet: www.kirche-niederhofen.de
Fr.  keine  Bibelstunde
So. 10.40 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Dreißigacker aus 

Cleebronn
  Opferzweck: eigene Gemeinde
 keine  Kinderkirche
Mi.  kein  Mutter-Kind-Kreis
 16.45 Uhr  Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal
Jugendgruppen
Fr.  keine  Mädchenjungschar
 20.00 Uhr  Jugendkreis online
Mo.  keine  Bubenjungschar
Mi.  keine  Kinderstunde
 20.00 Uhr  Jugendbund online
Im Gottesdienst FFP2-Masken oder OP-Masken Pflicht
Nach den neuen Verordnungen ist nun auch im Gottesdienst 
eine FFP-Maske oder eine OP-Maske Pflicht. Bitte tragen Sie 
deshalb ab nächsten Sonntag die vorgeschriebenen Masken, 
Stoffmasken genügen nicht mehr!
Vakaturvertretung in Niederhofen
Seit 15.01.21 ist Pfarrerin Christa Albrecht aus Heilbronn für 
Stetten und Niederhofen als Kontaktperson für Amtshandlun-
gen zuständig. Sie ist Ansprechpartnerin für Bestattungen, 
Taufen und Trauungen und hält den Konfirmandenunterricht. 
Sie ist Pfarrerin zur Dienstanstellung im Dekanat Brackenheim. 
Bei Bedarf melden Sie sich gerne bei ihr: Pfarrerin Christa  
Albrecht, Tel. 07131/7241676; Mail: christa.albrecht@elkw.de. 
Das Gemeindebüro Niederhofen ist zur üblichen Zeit besetzt, 
Sie können dort auch auf den Anrufbeantworter sprechen.  
Er wird nur am Mittwochvormittag abgehört.

Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
Liebenzeller Gemeinschaft und EC-Jugendarbeit
Schwaigern, Falltorstraße, F 4
Fr. 29. Januar 2021 – Donnerstag, 04. Februar 2021
Fr.  19.30 Uhr  Frauentag@home mit Daniela Mailänder 
So.  18.00 Uhr Gemeinschaftsgottesdienst
Unser Online-Angebot  
Für die, die Gottesdienste und Gruppenveranstaltungen nicht 
besuchen können, gibt es auf unserer Webseite Alternativen, 
die bequem von Zuhause abgerufen werden können:  

Online-Gottesdienst, Online-Kinderstunde, Online-Jungschar, 
Online-Teenkreis, Online-Jugendkreis und einen Bibel- 
Intensiv-Kurs.
Leute, die kein internetfähiges Gerät besitzen gibt es das  
Andachts-Telefon. Hierzu einfach folgende Telefonnummer 
wählen: 07138/2369 750 Das Andachts-Telefon funktioniert 
über einen Anrufbeantworter – wenn also belegt sein sollte 
bitte einfach später noch mal probieren. Eine neue Andacht 
gibt es i. d. R. jeden Freitag.
F4 hilft ... 
Du hast Fragen, Nöte, Sorgen? Oder du brauchst Hilfe und 
Unterstützung? Dann melde dich!
Mark Bühner: 0157/37234570 oder 07138/2369645,  
mark.buehner@lgv.org
Ute Sauer: 07138/6820 215, ute.sauer@lgv-schwaigern.de
Armin Schmalzhaf: 0178/3637365, armin.schmalzhaf@
lgv-schwaigern.de

Liebenzeller Gemeinschaft Stetten
Auf Grund der besonderen Umstände finden bis auf weiteres 
keine Veranstaltungen statt.
Zu (Telefon-) Gesprächen ist Pastoraldiakonin Ute Kolewe 
gerne bereit, Tel. 8179130.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Massenbach
Johann-Sebastian-Bach-Straße 32
Ansprechpartner: Dominik Tocha 
Mail: dominik.tocha@efg-massenbach.de 
Tel. 07138 1310
Homepage: www.efg-massenbach.de
Aktueller Stand zu unseren Veranstaltungen 
Um die Vorgaben zum Mindestabstand zu erfüllen, ist die  
Anzahl der Gottesdienstbesucher weiterhin eingeschränkt. Wir 
bieten deshalb zwei Gottesdienste an: 
Der erste Gottesdienst wird um 9.30 Uhr beginnen (mit Live- 
stream – die Zugangsdaten bleiben unverändert) und der 
zweite Gottesdienst dann um 11.00 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Vorgaben finden die Gemeindegruppen 
Spielkreis, Kinderstunde und Jungschar im Januar und Februar 
nicht statt.
Ansonsten finden die Veranstaltungen gemäß den Regeln der 
aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
mit einem entsprechenden Hygienekonzept statt.
So. 31.01.
 9.30 Uhr  erster Gottesdienst
 11.00 Uhr  zweiter Gottesdienst

Katholische Seelsorge „Im Leintal“
http://se-im-leintal.drs.de
Pastoralreferentin Beck 017631546037
Pfarrer Emefuru 07131/401559 
Pfarrer Schenk-Ziegler 07138/7142; 

Kath. Pfarramt St. Martinus Schwaigern Weststr. 7
stmartinus.schwaigern@drs.de, Telefon 07138/7142 
Dienstag 8 – 12 Uhr, Mittwoch 10 – 12 Uhr
Donnerstag 16 – 18 Uhr

Kath. Pfarramt, St. Kilian, Schulstr. 4 Massenbachhausen, 
stkilian.massenbachhausen@drs.de
Telefon 07138/7292, Fax 07138/945650 
Mo. 15 – 17 Uhr, Mi. 9 – 12 Uhr, Fr. 10 – 12 Uhr

Kath. Pfarrbüro Leingarten, Bergstr. 1, Tel. 07131/401504
Montag und Donnerstag 9 – 12 Uhr, Dienstag 15 – 18 Uhr

Gottesdienste
Samstag 
 18.30 Uhr Vorabendmesse St. Pankratius Leingarten
Sonntag 
 09.00 Uhr Eucharistiefeier St. Martinus Schwaigern
 10.30 Uhr Eucharistiefeier St. Kilian Massenbachhausen
Montag 
 17.00 Uhr Rosenkranz St. Pankratius Leingarten
  Darstellung des Herrn (Lichtmess)



Seite 12  Stadt Schwaigern Nr. 4 · 29. Januar 2021

Dienstag 
 19.00 Uhr Eucharistiefeier und Blasiussegen 
  St. Martinus Schwaigern
  † Angehörige von Frau Tschiersch
Mittwoch 
 18.30 Uhr Rosenkranz
 19.00 Uhr Abendmesse und Blasiussegen 
  St. Kilian Massenbachhausen
Donnerstag 
 19.00 Uhr Abendmesse St. Pankratius Leingarten
Gemeindenachrichten für Schwaigern
Blasiussegen
Nach den Messen am Lichtmesstag und am darauf folgenden 
Festtag des Heiligen Blasius (3. Februar) erbitten viele  
Gläubige den nach dem Heiligen der jungen Kirche benannten 
Segen. 
„Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius 
bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es 
segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“ 
So heißt die bekannteste Segensformel, die der Priester 
spricht, während er mit zwei gekreuzten Kerzen vor dem  
Gläubigen steht. In diesem Jahr wird die Segensformel zu  
Anfang der Segensfeier einmal für alle gesprochen.  
Die  Einzelsegnung erfolgt anschließend in Stille. Der Abstand 
zwischen dem Spender/der Spenderin und den Empfängern be-
trägt mindestens 1,5 Meter. Alle tragen medizinische oder 
FFP2-Masken. Wir haben einen kleinen Bestand solcher Mas-
ken, damit auch diejenigen mitfeiern können, die sich ander-
weitig noch keine med. Maske besorgen konnten.
Erstkommunion 2021
Aufgrund der aktuellen Beschränkungen wird die Vorbereitung 
zur Erstkommunion in unserer Gemeinde weiter ins Frühjahr 
verschoben. Der Beginn ist nun am Palmsonntag, am 
28.03.2021.Die Erstkommunion feiern wir dann im Juli – vor 
den Sommerferien. Die Eltern der Drittklässler können ihre 
Kinder ab sofort mit dem Anmeldeformular auf der Homepage 
http://se-im-leintal.drs.de zur Vorbereitung anmelden. Dort 
gibt es auch die aktuellen Infos zum Ablauf und zu den  
Planungen. Kinder, die noch nicht getauft sind, können eben-
falls teilnehmen. Die Taufe wird dann in den Wochen vor der 
Erstkommunion gefeiert.
Gottesdienste in St. Martinus
Die Anmeldungen zu den Gottesdiensten nimmt weiterhin  
Familie Geng entgegen: 944315 oder andy_und_ines@t-online.
de. Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist erforderlich.
Krippe
Noch bis zum 02. Februar ist unsere beeindruckende Krippe zu 
besichtigen. Sonntags ist die Kirche tagsüber offen. Ebenso zu 
den Öffnungszeiten des Pfarramtes.
Impftermine buchen
Für Personen über 80 können hoffentlich bald wieder Impf-
termine gebucht werden. Leider ist das telefonisch und auch 
online ziemlich umständlich. Wer hat Zeit und Lust dabei  
ältere Gemeindemitglieder zu unterstützen? Helfer/-innen 
melden sich bitte im Pfarramt: stmartinus.schwaigern@drs.de.
Sternsinger
Spendentüten können bis 02.02. noch im Pfarramt abgegeben 
oder eingeworfen werden. Auch Überweisungen sind noch 
möglich: DE 97 6205 0000 0011 7657 43. Das Ergebnis der 
Sammlung für Schwaigern werden wir im Februar mitteilen. Im 
Moment sind schon über 3.000 Euro eingegangen, außerdem 
haben sicher einige direkt an das Kindermissionswerk in  
Aachen gespendet. Die Solidarität mit den Kindern in der  
Ukraine ist beeindruckend.
Gemeindenachrichten für Massenbach
Für die gemeinsamen Gottesdienste bitten wir Sie, folgen-
des zu beachten:
Desinfizieren Sie beim Betreten der Kirche St. Kilian bitte Ihre 
Hände, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ordner tragen 
sie in die vorbereitete Namensliste ein. Die Sitzplätze sind mit 
roten Punkten markiert. Gemeindegesang ist nicht erlaubt. 
Während des gesamten Gottesdienstes muss zwingend eine 
Mund- und Nasen-Bedeckung getragen werden. Bitte den 
hinteren Eingang der Kirche ausschließlich als Eingang/
Ausgang nutzen. Die Kollekte erfolgt an den Ausgängen.

TSV Schwaigern
Terminänderung Mitgliederversammlung
Wir möchten euch mitteilen, dass wir unsere Mitgliederver-
sammlung vom 12. März 2021 vorerst mal auf Freitag,  
23. April 2021 verschieben. Voraussichtlich wird die MV in der 
Frizhalle stattfinden. Bitte Termin vormerken.

FSV Schwaigern Jugendfußball
Dankeschön

Matthias Schweizer bedankt 
sich auch im Namen seiner  
Trainerkollegen Lukas Schmid, 
Matze Schinko und Markus 
Schweizer und natürlich auch 
im Namen aller Spieler der  
E-Junioren des FSV Schwai-
gern. 
Der Dank gilt Sandra und Uwe 
Reichelt, sie haben den Jungs 
einen kompletten Trainingsan-
zug und zusätzlich eine Trai-
ningsshirt gesponsert. Damit 
die Sachen nicht vertauscht 
werden können, sind alle An-
züge mit den entsprechenden 
Namen gekennzeichnet. 

Der Jugendabteilung des FSV Schwaigern schließt sich dem 
Dank gerne an.

Wanderfreunde 1984 Schwaigern
Karl Stadler zum 70.
Corona lässt leider keine direkten Glückwünsche von Mensch zu 
Mensch zu. Aus diesem Grunde wünschen wir Wanderfreunde 
unserem Vorstand Karl auf diese Weise alles erdenklich Gute, 
natürlich Gesundheit, die Erfüllung seiner persönlichen  
Wünsche und stets stramme Waden für noch viele, viele ge-
meinsame Wanderkilometer. 
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Und selbstverständlich freuen wir uns schon heute auf die Zeit 
wenn es wieder heißt: Wanderschuhe schnüren und ab zu den 
Wandertagen.

SchachFreunde Schwaigern
Adrian Mühlbauer erfolgreich
Das Schwaigerner Nachwuchstalent aus Neckarwestheim ge-
winnt vergangenen Donnerstag das Internet-Jugendblitztur-
nier der SchachFreunde. 5 Punkte aus 5 Partien standen am 
Ende zu Buche. Mattis Gerhäußer aus Stockheim sowie der 
Massenbacher Robin Göhrig teilten sich mit jeweils 2½ Punk-
ten die Plätze 2 + 3, gefolgt von David Rupp (2), Umut Parlak 
und Benaja Schilling (je 1½).
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Alexander Probst gewinnt ...
... vergangenen Donnerstag das Online-Blitzturnier der Schach-
Freunde auf lichess.org. Der Vereinsvorsitzende des benach-
barten SC BT Bad Wimpfen gab aus 6 Partien nur 2 Remisen ab 
und verwies die Schwaigerner Thomas Berger und Michael 
Müller auf die Plätze 2 + 3 (jeweils 4 Punkte). Die weiteren 
Platzierungen: Viktor Staiger (3½), Uwe Single, Philipp Möbius 
und Niclas Emrich (jeweils 2½).
Jugend-Monatsblitzturnier
Am Donnerstag, 04.02., findet um 17.30 Uhr das nächste  
Monatsblitzturnier der Schachjugend statt, wiederum online 
auf lichess.org. Geplant sind 9 Runden, Bedenkzeit 5+0.  
Zu gewinnen gibt´s zwei Gutscheine der Schwaigerner Buch-
handlung Fröschl/Mayer (einer für den Sieger, einer wird ver-
lost). Alle Kinder/Jugendlichen können teilnehmen auf 
https://lichess.org/team/schachfreunde-schwaigern Die  
Jahreswertung führen nach dem Januar-Turnier Adrian Mühl-
bauer und David Rupp gemeinsam an (je 10½ Punkte).
Die Flasche des Monats ...
... Februar wird am Donnerstag, 04.02., auf lichess.org aus-
gespielt. Es geht um 3 (!) Flaschen Rotwein – Wildmuskat 
2020, Weingut Amalienhof, Heilbronn (eine für den Turnier-
sieger, eine für den erfolgreichsten Spieler der SF Schwaigern, 
eine wird frei verlost). Beginn 20.00 Uhr. Geplant sind  
11 Blitzschachrunden, Bedenkzeit 5+0. 
Herzliche Einladung an alle Blitzschachfreunde! Teilnahme auf 
https://lichess.org/team/schachfreunde-schwaigern 
Die Gesamtwertung führt Viktor Staiger mit 13 Punkten an, 
gefolgt von Lucas Pepi (11) und Alexander Rommel (9).

Heimatverein Schwaigern
Auswanderer aus Massenbach
Der ehemalige Schwaigerner 
Ulf Hartmann hat die Wege der 
Auswanderer von Schwaigern 
nach Amerika erforscht. 
Jetzt sind die 8 Bände  
„Spurensuche – Ausgewandert 
von Massenbach nach  
Amerika“ komplett und können 
bei Interesse ausgeliehen  
werden. 
Die Auswanderer aus Nieder-
hofen sind in Arbeit, die  
Stettener folgen im Anschluss.

Wein am Berg
Wir wünschen Ihnen ein gesundes und genussreiches neues 
Jahr! Damit das so ist, erneuern und verbessern wir den Stand-
ort Wein-am-Berg. Durch den Probeausschank im letzten Jahr 
konnten wir wertvolle Erkenntnisse sammeln – schließlich 
sollen ab Mai 2021 Vereine, Gruppen, Teams ... den sonntäg-
lichen Ausschank durchführen. 
Gerne nehmen wir schon Anmeldungen entgegen. Es werden  
4 Personen notwendig sein. Wer Interesse dazu hat, schreibt 
eine E-Mail an: info@wein-am-berg.de. 
Wir freuen uns auf Sie!

Arbeitskreis Eine Welt
Unser Anliegen wird im Kundenmagazin des Weltladen-Dach-
verbands, bei dem wir Mitglied sind, so formuliert: „Was wir 
aus den aktuellen Krisen lernen und anders machen können:  
Die sozialen Ungerechtigkeiten und ökologischen Probleme, 
welche die Corona-Krise wie eine Lupe hervorgehoben hat, 
sind nicht neu. In vielen Köpfen und Herzen haben sich be-
stimmte Normen eingeschrieben, die ein Weiter-So, Wettbe-
werb und Unterdrückung aufrechterhalten. Und so erscheinen 
uns die ungerechten Zusammenhänge unserer Welt häufig al-
ternativlos. Doch diese Ordnung ist weder naturgegeben noch 
allmächtig. ... (Ein) Paradigmenwechsel (ist) notwendig.“ 
Nicht nur in der Theorie, sondern praktisch im Weltladen 
Schwaigern kann man entdecken, wie ein gutes Wirtschaften 
aussehen kann, das nicht auf Kosten anderer geht. 

Wir Kunden bestimmen mit dem Einkaufskorb, in welche 
Richtung wir steuern: Weiter so – oder – gerechteres Wirt-
schaften. Wir haben die Wahl!
Ladenöffnungszeiten: Täglich außer Montag.

Children’s Nest
Paket und Briefe angekommen
Unser Direktor Mudenda Chuma war in den letzten Wochen 
immer wieder auf der Post in Choma/Sambia und es kamen 
nach und nach sehr viele schöne Sachen an. Er bedankt sich 
für die vielen Pakete und Briefe, die eigentlich zu Weihnachten 
die Waisenkinder im Children’s Nest erreichen sollten. Aber 
manchmal dauert der Postweg nach Sambia eben etwas länger. 
Direktor Mudenda Chuma hat alles an die Kinder weiter- 
gegeben, es gab eine große Freude im Waisenhaus. Wir  
bedanken uns bei allen Patient/-innen und Unterstützer/ 
-innen für die tollen Briefe und Geschenke. Leider können die 
Kinder im Moment keine Antwortbriefe schicken, weil unsere 
Freiwilligen aufgrund der Coronalage nicht vor Ort sein  
können. Gerne können Sie sich auf unserer Homepage  
www.childrens-nest.org das Weihnachtsvideo der Kinder an-
schauen. Es lohnt sich auch jetzt noch.

Rheuma-Liga
Leider hält uns der Virus weiterhin in Schach und deshalb 
können wir euch immer noch keinen festen Termin mitteilen, 
wann es denn wieder losgehen darf. Dennoch wollten wir es 
uns nicht nehmen lassen, euch nochmals zu bestätigen, wie 
sehr wir eure Treue, Geduld und Mitgliedschaft zu schätzen 
wissen und dass uns der soziale Kontakt mit euch sehr fehlt! 
Trotz allem müssen wir jetzt Ruhe bewahren und abwarten, 
was die Gemeinden und Städte in den nächsten Wochen  
beschließen, um dann weitere Schritte der Wiederaufnahme 
des Funktionstrainings zu planen. Eure Gruppensprecher wer-
den euch dann mit den neuesten Infos kontaktieren. Wir  
danken euch für euer Verständnis, bleibt weiterhin stark und 
vor allem gesund! 

Parteien und 
Wählervereinigungen

CDU Stadtverband Schwaigern
Ländliche Mobilitätskonzepte
Die Landtagsabgeordnete Friedlinde Gurr-Hirsch empfiehlt  
Online-Workshops der Akademie Ländlicher Raum zum Thema 
Ländliche Mobilitätskonzepte. Das Thema Mobilität im Länd- 
lichen Raum liegt Ihnen am Herzen? Sie interessieren sich für 
ehrenamtliche Mobilitätsangebote und haben praktische  
Fragen? Das Land Baden-Württemberg hat sich ambitionierte 
Ziele zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den ländlichen 
Regionen gesetzt. Um der Situation auf dem Land besser  
gerecht zu werden, sind neue Konzepte erforderlich.
Termine:
Mittwoch, 10. Februar 2021, 13.30 – 17.00 Uhr
(Anmeldeschluss: 03.02.2021)
Dienstag, 16. März 2021, 13.30 – 17.00 Uhr 
(Anmeldeschluss: 09.03.2021)
Information und Anmeldung: 
Akademie Ländlicher Raum, Baden-Württemberg Oberbett- 
ringer Straße 162, 73525 Schwäbisch Gmünd, www.alr-bw.de.

SPD Ortsverband Schwaigern-Massenbachhausen
Digitaler SPD-Jahresempfang mit Vizekanzler Olaf Scholz
Die SPD im Stadt- und Landkreis Heilbronn lädt zum digitalen 
Jahresempfang am Dienstag, 02.02.2021, ab 19 Uhr ein mit 
dem Ehrengast Scholz, Vizekanzler und Kanzlerkandidat für die 
Bundestagswahl. Programm: Talkrunde + „Townhall-Meeting“, 
eine digitale Bürgerversammlung, in der die Teilnehmer die 
Möglichkeit haben, das Wort zu ergreifen. Verfolgen kann man 
das Ganze im Livestream auf www.facebook.com/spdheilbronn. 
Dies geht auch ohne eigenen Facebook-Account. 
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Wer als Gast direkt beim Townhall-Meeting teilnehmen möchte, 
meldet sich an unter anmeldung@spd-hn.de, genutzt wird die 
Plattform Webex.
„Systemrelevanz des Gesundheitswesens – Ausblick auf die 
Zukunft“
Erfahrungsberichte von Betroffenen aus der Praxis und  
Diskussionsrunde mit den SPD Landtagskandidaten und dem 
Bundestagskandidaten in einer Videokonferenz am 
01.02.2021, 18 – 19 Uhr. 
Interessierte Bürger sind eingeladen und können Fragen an die 
Teilnehmer stellen. Verbindliche Anmeldung unter  
asg@spd-hn.de, nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangs-
daten für die ZOOM Videokonferenz.


